
chungsorganen des MfS bearbeiteten Ermittlungsverfahren optimale U n 
terstützung erfahren und maximale Bedingungen für die Gewährleistung 
der Ziele der Untersuchungshaft sowie für die Ordnung und Sicherheit 
aller Maßnahmen des Untersuchunqshaftvollzuqes des MfS erreicht w e r
de n .

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Leitern der Diensteinheiten der 
Linie IX, sind noch kontinuierlicher geeignete Maßnahmen zur v o r beu
genden Verhinderung feindlich-negativer Aktivitäten V e r h afteter fest« 
z u l e g e n , rechtzeitig ein den Erfordernissen jeder Zeit Rechnung tra
gender Einsatz der operativen Kräfte, Mittel und Methoden zu sichern 
und über die notwendige E i n l e i t u n g .politisch-operativer, d i s z i p l i 
narischer, ordnungsstraf rechtlicher-” und möglicher strafrechtlicher 
Maßnahmen zu entscheiden.

Das von politisch-operativen Diensteinheiten des MfS erarbeitete In 
formationsaufkommen zum Siche rungs be reich politisch-operativer Un- 
tersuchungshaftvollzug ist mit entscheidend dafür, daß durch dis L e i 
ter der Diensteinheiten der Linie XIV rechtzeitig und vorbeugend E n t 
scheidungen getroffen und Maßnahmen eingeleitet werden können, um g e 
plante Angriffe auf Maßnahmen des Untersuchungshaftvollzuges des MfS 
vorbeugend abzuwehren. Die Mitarbeiter der Linie XIV haben zur Reali- 
sie rung di eser Zielstellung einen wachsenden eigenen Beitrag zu le i 
st e n. Sie sind zu befähigen, über die f estgestellten, gegen die O r d 
nung und Sicherheit des Untersuchungshaftvollzuges gerichteten A k 
tivitäten Verhafteter sowie von anderen feindlich-negativen Kräften 
gegen die Untersuchungshaftanstalten gerichteten Angriffe eine noch 
qualifiziertere Information und Dokumentation entsprechend der Melde- 
und Borichtsordnung des MfS sowie linienspezifischer Festlegungen zu 
sichern. In der Erziehung und Befähigung der Mitarbeiter ist daher 
noch wirksamer zu gewährleisten, daß Informationen, insbesondere po~ 
litisch-operati^e Erstinformationen, in der erforderlichen Qualität 
gesichert und entsprechend ihrer operativen Bedeutung an die z u s t ä n 
dige operative Diensteinheit weitergeleitet werden.
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